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Leitfaden zur Einleitung des Verfahrens zur Prüfung des Anspruchs auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot nach §§ 82, 83 SchG 

 
Vor der Einschulung  
- Eltern stellen unter Mitwirkung der zuständigen Schule ei-
nen Antrag zur Prüfung des Anspruchs auf ein sonderpädago-
gisches Bildungsangebot  
🡺 Eingang des Antrags am Staatlichen Schulamt Böblingen  
 - empfohlen bis 15.01 

- bei Vorliegen konkreter Hinweise stellt die allgemeine 
Schule einen Antrag, damit das SSA ein Feststellungsverfah-
ren einleiten kann 

🡪 Eingang des Antrags am Staatlichen Schulamt Böblingen 
    - bis 15.03. 

 Schulkinder 
- Eltern stellen unter Mitwirkung der allgemeinen Schule ei-
nen Antrag zur Klärung des Anspruchs auf ein sonderpädago-
gisches Bildungsangebot 

- bei Vorliegen konkreter Hinweise stellt die allgemeine 
Schule einen Antrag, damit das SSA ein Feststellungsver-
fahren einleiten kann 

🡪 Eingang des Antrags am Staatlichen Schulamt Böblingen 
- bis 15.12. 

Bei Einhaltung der genannten Fristen kann die Bearbeitung der Anträge gewährleistet werden. 
   
Hilfreiche Unterlagen zum Antrag  

• Entwicklungsbericht des Kindergartens 
• Bericht der Frühförderung  

(bei Einverständnis der Erziehungsberechtigten) 
• Darstellung der Zusammenarbeit mit anderen  

Beratungsstellen und sozialen Diensten 
• ärztliche Berichte 
 

Wichtig: Die allg. Schule reicht den Antrags mit Unterlagen 
über SpFa am Staatlichen Schulamt Böblingen ein 

 Notwendige Unterlagen zum Antrag  
Pädagogischer Bericht der allgemeinen Schule 
(Formular auf der Homepage des SSA Böblingen)  

Wichtig: 
• Dokumentation der bisher durchgeführten  

Fördermaßnahmen 
• Darlegung, dass die Fördermöglichkeiten der allgemei-

nen Schule ausgeschöpft sind 
Wichtig: Die allg. Schule reicht den Antrags mit Unterlagen 
über SpFa am Staatlichen Schulamt Böblingen ein 

   
• Das SSA BB nimmt Anträge auf bzw. prüft die Hinweise der allgemeinen Schule und gibt ein Gutachten in Auftrag. 
• Durchführung der sonderpädagogischen Diagnostik und Erstellung des Gutachtens durch das beauftragte SBBZ 

   
Gutachter:in führt ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten und 

• informiert über Ergebnisse des Gutachtens und Möglichkeiten der weiteren Beschulung  
• dokumentiert im Gesprächsprotokoll den elterlichen Erziehungsplan  
• bindet bei abweichendem Schulbezirk ÖPNV-Amt ein 

 
Prüfung des Anspruchs durch das SSA auf der Grundlage der Ergebnisse der 

sonderpädagogischen Prüfung / Diagnostik § 82 (1) 
   
Kein Anspruch  
auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot 
 

ggf. Empfehlung von  
sonderpädagogischer Beratung und 
Unterstützung § 82 (1) 

 Anspruch  
auf ein sonderpädagogisches  
Bildungsangebot 

    
Beratung durch SSA auf Grundlage des Gutachtens § 83 (1) auf Elternwunsch 

    
Umsetzung des sopäd. Bildungsangebotes unter Berücksichtigung des qualifizierten Elternwahlrechts § 83 (2) 

    
Inklusion: Erfüllung des Anspruchs an einer  
allgemeinen Schule § 83 (2)  
🡪 Eingang des Antrags am Staatlichen Schulamt Böblingen 

         - bis 15.01. 
Bildungswegekonferenz unter Leitung des SSA 
- Beratung mit den berührten Stellen 
- Festlegung des Lernortes 

 Erfüllung des Anspruchs auf ein sopäd.  
Bildungsangebot an einem SBBZ § 83 (2)  

🡪 im SBBZ    oder 
🡪 in kooperativer Organisationsform 

 
Anspruchsfeststellung mit Festlegung des Lernortes durch das SSA 

 


